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Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation; 

Zirkular Nr. 11 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Gerne orientieren wir Sie im Konkursverfahren der Bank Hottinger & Cie AG in Kon-

kursliquidation ("Bank Hottinger") nachfolgend über den aktuellen Stand des Verfah-

rens. 

I. LIQUIDATIONSSTATUS PER 31. DEZEMBER 2020 

Per 31. Dezember 2020 haben wir den Liquidationsstatus aktualisiert. Gegen-

über dem Liquidationsstatus per 30. Juni 2019, den wir Ihnen mit dem Zirkular 

Nr. 10 zugestellt haben, sind nur wenige Veränderungen festzustellen:  

Die Guthaben gegenüber den Banken reduzierten sich von rund CHF 76.2 Mio. 

auf rund CHF 72.7 Mio. Diese Reduktion ist eine Folge der Ausführung von 

Zahlungen an Gläubiger im Rahmen der ersten und zweiten Abschlagszahlung, 

der Auszahlung von Guthaben an Bankkunden, die nach der Konkurseröffnung 

entstanden waren, sowie der Bezahlung von Rechnungen für angefallene Kos-

ten. 

EINSCHREIBEN 

An die Bankkunden und Gläubiger der  
Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation 
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Die Rückstellungen für den Fall O. Ltd. wurden dem veränderten Umrech-

nungskurs für den US-Dollar auf rund CHF 48.76 Mio. angepasst. Leider konn-

ten in diesem Verfahren keine Fortschritte erzielt werden. Das Strafverfahren in 

Genf ist weiterhin bei der zuständigen Staatsanwaltschaft pendent. Wir hoffen, 

dass diese in den nächsten Monaten einen Entscheid über das weitere Vorge-

hen erlassen wird. Aus diesem Grund können wir im Moment nicht abschätzen, 

wann die Auseinandersetzung mit der O. Ltd. abgeschlossen werden kann. 

II. STAND DES KOLLOKATIONSVERFAHRENS 

Weiterhin sind zwei von Gläubigern eingeleitete Kollokationsklagen im Gesamt-

betrag von rund CHF 16 Mio. pendent. Betreffend die Klage der F.E. konnte ein 

Vergleich abgeschlossen werden (siehe Ziff. 1. nachstehend). Zu Ihrer Informa-

tion erhalten Sie als Anhang eine aktuelle Übersicht über den Stand des Kollo-

kationsverfahrens. 

1. VERGLEICH MIT DER GLÄUBIGERIN F.E. 

F.E. meldete im Konkursverfahren der Bank Hottinger mit Eingabe vom 

30. November 2015 sowie der ergänzten Forderungsanmeldung vom 23. Au-

gust 2016 eine Forderung in Höhe von EUR 9'525'400 zzgl. Zins bis 26. Okto-

ber 2015 an. F.E. machte Forderungen aus unerlaubten Geldüberweisungen 

und Zahlungen geltend, die auf der Basis von gefälschten Zahlungsaufträgen 

ausgeführt wurden. Die Bank Hottinger hätte die Fälschungen erkennen 

können. Sie habe deshalb den Konto-/Depotvertrag vom 28. April 2006 verletzt. 

Zudem würden der F.E. im Zusammenhang mit diesen Zahlungen ausserver-

tragliche Ansprüche gegen die Bank Hottinger zustehen. Die geltend gemachte 

Gesamtforderung in Höhe von umgerechnet CHF 14'542'203.70 (inkl. Zins) 

wurde mit Kollokationsverfügung vom 15. März 2017 vollumfänglich abgewie-

sen. Am 18. April 2017 erhob der F.E. beim Bezirksgericht Zürich, Einzelgericht 

für SchKG-Klagen, eine Kollokationsklage in Höhe von CHF 13'852'016.85 ge-

gen die Bank Hottinger. F.E. machte geltend, die Forderung sei als pfandgesi-

cherte Forderung, bzw. im Rahmen eines allfälligen Pfandausfalls als Forde-

rung in der dritten Klasse, zu kollozieren. 

Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 26. Juni 2018 teilte die zuständige 

Bezirksrichterin den Parteien ihre Beurteilung der Streitsache auf der Basis von 

Klage und Klageantwort mit. Sie kam zum Schluss, dass für die Bank Hottinger  

ein erhebliches Prozessrisiko bestehe, u.a. weil sie aus den Umständen bei den 
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Zahlungen bei Anwendung der nötigen Sorgfalt die Fälschungen hätte erken-

nen können. Im Anschluss an die Instruktionsverhandlung konnte nach langwie-

rigen und schwierigen Verhandlungen mit F.E. eine Vergleichsvereinbarung mit 

folgenden Eckpunkten abgeschlossen werden: 

– F.E. reduziert die eingeklagte Forderung auf CHF 7’500'000 (inkl. Zins) und 

die Bank Hottinger anerkennt die Forderung in dieser Höhe. 

– Die Bank Hottinger lässt im Kollokationsplan eine Forderung in Höhe von 

CHF 7’500'000 zugunsten von F.E. zu. Die Forderung wird unter den pfand-

gesicherten Forderungen aufgeführt. Der Entscheid über über Bestand und 

Umfang des Pfandrechts gemäss Art. 60 VVG an allfälligen Versicherungs-

leistungen wird ausgesetzt. Sollte das Pfandrecht später anerkannt werden, 

so wird ein allenfalls ungedeckter Betrag der pfandgesicherten Forderung in 

der dritten Klasse anerkannt. 

– Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten je zur Hälfte und verzichten 

gegenseitig auf eine Prozessentschädigung. 

– Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald ihr die Mehrheit der Gläubiger der 

Bank Hottinger zugestimmt hat. 

– Mit Erfüllung dieser Vereinbarung sind die Parteien per Saldo aller gegensei-

tigen Ansprüche auseinandergesetzt. 

Diese Vereinbarung stellt für die Konkursmasse auf der Basis der ersten Beur-

teilung durch das Bezirksgericht Zürich eine gute Lösung dar. Mit der Kollokati-

on der Forderung von F.E. in Höhe von CHF 7’500'000 wird den Prozessrisiken 

angemessen Rechnung getragen. Aus Sicht der Konkursmasse können auch in 

diesem Fall weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fortführung des 

Prozesses vermieden werden. Wir stellen Ihnen deshalb den Antrag, der Ver-

einbarung mit F.E. zuzustimmen. 

2. VERFAHREN BETREFFEND VERGLEICHE ÜBER IM STREIT LIEGENDE 

FORDERUNGEN 

Die FINMA hat uns mit Verfügung vom 8. Mai 2017 (siehe Anhang) die Ermäch-

tigung eingeräumt, Gläubigerversammlungen durchzuführen. Die Gläubigerver-

sammlung hat die Kompetenz, Vergleiche über angemeldete Forderungen ab-

zuschliessen. Beschlüsse der Gläubigergesamtheit können auch auf dem Zirku-

larweg gefasst werden. Den Vergleich mit der Gläubigerin (siehe Ziff. 1.) haben 

wir unter Vorbehalt der Zustimmung der Gläubigergesamtheit abgeschlossen. 
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Stimmt die Gläubigergesamtheit einem Vergleich zu, so werden die betreffen-

den Forderungen im Sinne der Vergleiche im Kollokationsplan behandelt. Eine 

Anfechtung der betreffenden Forderung durch einen anderen Gläubiger ist dann 

nicht mehr möglich. Der Kollokationsplan wird deshalb nicht mehr neu aufge-

legt. Lehnt die Gläubigergesamtheit dagegen einen Vergleich ab, so werden die 

Liquidatoren die hängigen Kollokationsprozesse weiterführen.  

Die Abstimmung über die Anträge betreffend den von uns mit der Gläubigerin 

F.E. abgeschlossene Vergleiche (siehe Ziff. 1. vorstehend) erfolgt auf dem Zir-

kularweg. Der Antrag gemäss Ziff. 1. vorstehend gilt als zum Beschluss erho-

ben, sofern nicht die Mehrheit der Gläubiger bis zum 4. Mai 2021 bei uns den 

Antrag schriftlich ablehnt. Stillschweigen gilt somit als Zustimmung zu dem 

von uns gestellten Antrag. 

III. VERWERTUNG VON AKTIVEN 

1. FORDERUNGEN GEGEN BANKKUNDEN 

Die Bankkundin mit der Kontonummer H0225900 schuldete der Bank Hottinger 

CHF 16'573.05, EUR 7'094.01 sowie USD 7'822.98. Im Zuge unserer Einzie-

hungsbemühungen ist es uns gelungen, durch eine Verrechnung einen Betrag 

von CHF 16'180.29 zu realisieren. Damit beträgt die Restschuld dieser Kundin 

noch CHF 392.76 sowie die vorgenannten Beträge in EUR und USD. Die Bank-

kundin hat ihren Sitz auf den Bahamas. Zudem ist fraglich, ob sie über finanziel-

le Mittel verfügt. Der Aufwand für die Geltendmachung der vorgenannten Rest-

forderungen ist nach unserer Auffassung deshalb zu gross und das mögliche 

Resultat zu unsicher. 

2. EINSICHTNAHME IN DIE AKTEN 

Jeder interessierte Gläubiger hat die Möglichkeit, in die Bankunterlagen betref-

fend die vorstehend aufgeführten Forderungen in den Büroräumlichkeiten der 

Liquidatoren Rechtsanwältin Brigitte Umbach-Spahn und Rechtsanwalt Karl 

Wüthrich, Wenger Plattner, Seestrasse 39, Goldbach-Center, 8700 Küsnacht, 

Einsicht zu nehmen (Voranmeldung unter Telefon Nr. +41 43 222 38 30). 

Gläubiger, die Einsicht nehmen wollen, müssen eine Erklärung unterzeichnen, 

dass sie die eingesehenen Informationen ausschliesslich zur Wahrung der ei-
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genen unmittelbaren Vermögensinteressen verwenden werden (Art. 5 Abs. 4 

BIV-FINMA). 

3. VERWERTUNGSPLAN 

Auf der Basis der vorstehenden Beurteilung und in Anbetracht der mit der Gel-

tendmachung von Forderungen einhergehenden Kosten und Risiken verzichten 

die Liquidatoren darauf, die Ansprüche gemäss Ziff. III. 1 vorstehend weiterzu-

verfolgen und gerichtlich geltend zu machen.  

4. VERFAHREN 

4.1 Abtretung 

Wir bieten den Gläubigern die Prozessführungsrechte betreffend die in Ziff. III. 1 

vorstehend aufgeführten Forderungen gegen die genannte Bankkundin im Sin-

ne von Art. 21 Abs. 5 BIV-FINMA i.V.m. Art. 260 SchKG zur Abtretung an. 

Begehren um Abtretung können bis spätestens am 4. Mai 2021 (Datum des 

Poststempels einer schweizerischen Poststelle) bei den unterzeichnenden Li-

quidatoren schriftlich gestellt werden. Das Recht, die Abtretung zu verlangen, 

gilt als verwirkt, wenn diese Frist nicht eingehalten wird. Eine Abtretung erfolgt 

unter dem Vorbehalt, dass keine anfechtbare Verfügung im Sinne von Ziff. 4.2 

nachstehend verlangt beziehungsweise eine entsprechende Beschwerde ab-

gewiesen wird. 

4.2 Anfechtbare Verfügung 

Gläubiger, welche mit den unter Ziff. III. 3 dargestellten, beabsichtigten Verwer-

tungshandlungen nicht einverstanden sind, können bis zum 4. Mai 2021 (Datum 

des Poststempels einer schweizerischen Poststelle) von der FINMA (Eidgenös-

sische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern) eine an-

fechtbare Verfügung verlangen (Art. 34 Abs. 4 BIV-FINMA). Die anfechtbare 

Verfügung ist kostenpflichtig. Gläubiger mit (Wohn-)Sitz im Ausland müssen ei-

ne Postadresse in der Schweiz bekanntgeben, an die ihnen behördliche Mittei-

lungen zugestellt werden können, andernfalls Mitteilungen durch Publikation im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB bekanntgegeben werden.  
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IV. GELTEND GEMACHTE HERAUSGABEANSPRÜCHE 

1. AKTIENZERTIFIKAT NR. 21 DER HOTTINGER FINANZ UND TREUHAND 

AG IN LIQUIDATION 

Im Tresor der Bank Hottinger befand sich das Aktienzertifikat Nr. 21 über 117 

Aktien der Hottinger Finanz und Treuhand AG in Liquidation. Uns liegen keine 

Hinweise darauf vor, dass die Bank Hottinger die Eigentümerin des genannten 

Zertifikates wäre. Die Lyford Holding N.V. (nachstehend «Lyford») macht ge-

genüber der Bank Hottinger einen Herausgabeanspruch an diesem Zertifikat 

geltend. Nach Prüfung der Argumentation und der von Lyford vorgelegten Bele-

ge halten wir den Herausgabeanspruch der Lyford für begründet. 

2. EINSICHTNAHME IN DIE AKTEN 

Jeder interessierte Gläubiger hat die Möglichkeit, in die Unterlagen betreffend 

den vorstehend erwähnten Herausgabeanspruch in den Büroräumlichkeiten der 

Liquidatoren Rechtsanwältin Brigitte Umbach-Spahn und Rechtsanwalt Karl 

Wüthrich, Wenger Plattner, Seestrasse 39, Goldbach-Center, 8700 Küsnacht, 

Einsicht zu nehmen (Voranmeldung unter Telefon Nr. +41 43 222 38 30). 

Gläubiger, die Einsicht nehmen wollen, müssen eine Erklärung unterzeichnen, 

dass sie die eingesehenen Informationen ausschliesslich zur Wahrung der ei-

genen unmittelbaren Vermögensinteressen verwenden werden (Art. 5 Abs. 4 

BIV-FINMA). 

3. VERFAHREN 

Wir bieten den Gläubigern das Bestreitungsrecht betreffend des in Ziff. IV. 1 

vorstehend aufgeführten Herausgabeanspruchs im Sinne von Art. 20 Abs. 2 

BIV-FINMA i.V.m. Art. 260 SchKG zur Abtretung an. 

Begehren um Abtretung können bis spätestens am 4. Mai 2021 (Datum des 

Poststempels einer schweizerischen Poststelle) bei den unterzeichnenden Li-

quidatoren schriftlich gestellt werden. Das Recht, die Abtretung zu verlangen, 

gilt als verwirkt, wenn diese Frist nicht eingehalten wird. 
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V. GELTENDMACHUNG VON BESTRITTENEN FORDERUNGEN  

1. VERANTWORTLICHKEITSANSPRÜCHE AUS DEM FALL LUGANO 

Die Bank Hottinger musste aufgrund von Kollokationsklagen aus dem Fall 

Lugano Schadensersatzansprüche aus der Verletzung der Pflichten als Depot-

bank im Zusammenhang mit hochspekulativen Anlagen anerkennen und in den 

Kollokationsplan aufnehmen. Im Weiteren schloss die Bank Hottinger vor der 

Konkurseröffnung in diesem Zusammenhang verschiedene Vergleiche mit 

Bankkunden ab. Die Liquidatoren sind der Auffassung, dass die Organe der 

Bank den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie keine Massnahmen zur 

Verhinderung der infrage stehenden Anlagen getroffen haben, obwohl sie ge-

nügend Kenntnisse über die Situation in Lugano hatten. 

Im März 2020 haben wir der FINMA einen Antrag um Bewilligung der Prozess-

führung für die Geltendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen gestellt. 

Die FINMA hat diesen Antrag gutgeheissen. Anfangs April 2020 haben wir mit 

einem Schlichtungsgesuch die Verjährung für die geltend zu machenden Ver-

antwortlichkeitsansprüche unterbrochen. In der Zwischenzeit haben wir die Kla-

geschrift ausgearbeitet und die Klage am 1. Februar 2021 beim Handelsgericht 

Zürich, zuständiges Gericht am Sitz der Gesellschaft, eingereicht. Zurzeit läuft 

den Gegenparteien die Frist zur Einreichung der Klageantworten. 

2. VERSICHERUNGSANSPRÜCHE AUS DEN FÄLLEN LUGANO UND GENF 

GEGEN DIE CHUBB VERSICHERUNGEN (SCHWEIZ) AG 

Die Liquidatoren liessen durch eine externe Anwaltskanzlei allfällige Ansprüche 

der Bank Hottinger gegenüber der Chubb Versicherungen (Schweiz) AG (nach-

folgend "Chubb") aus den Fällen Lugano und Genf prüfen. Der beauftragte An-

walt hatte die Bank Hottinger in dieser Angelegenheit bereits vor der Kon-

kurseröffnung beraten. Insbesondere war er beim Abschluss von verschiedenen 

Vergleichen mit Bankkunden tätig. 

Gemäss der Beurteilung unseres Anwalts bestehen gute Chancen dafür, dass 

die Chubb entweder unter der Financial Institution Bond Police oder unter der 

Banker's Professional Liability Police für gewisse Schäden der Bank Hottinger 

aus der Leistung von Schadenersatz an Bankkunden im Zusammenhang mit 

den Fällen Lugano und Genf aufkommen muss. Bisher bestreitet die Chubb 

aber eine Zahlungspflicht. 
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Wir haben der FINMA einen Antrag zur Prozessführung gegen die Chubb ge-

stellt. Die FINMA hat diesem Antrag zugestimmt. Zurzeit ist unser Anwalt damit 

beschäftigt, die Klage auszuarbeiten. Im Weiteren sind Vergleichsverhandlun-

gen mit der Chubb im Gange. Sollte kein Vergleich zustande kommen, so wer-

den wir in den nächsten Monaten eine Klage gegen die Chubb einreichen. 

VI. WEITERER ABLAUF DES VERFAHRENS 

Aktuell schätzen wir die Konkursdividende auf zwischen 60 % und 84 %. Davon 

wurden bereits 38 % ausbezahlt. Die Gläubiger mit Forderungen in der 3. Klas-

se können somit noch mit einer Dividende in der Grössenordnung zwischen 

22 % und 46 % rechnen. Die weiterhin pendente Auseinandersetzung mit der 

O. Ltd. blockiert einen grossen Teil der vorhandenen liquiden Mittel. Zudem be-

stehen in diesem Bereich Unsicherheiten über die Entwicklung des Wechsel-

kurses für den US-Dollar. Im Weiteren müssen wir für die ordentliche Durchfüh-

rung des Verfahrens genügend liquide Mittel behalten. Aus diesem Grund se-

hen wir uns aktuell nicht in der Lage, eine weitere Abschlagszahlung auszufüh-

ren. Wir werden jedoch diese Möglichkeit laufend prüfen. 

In den nächsten Monaten geht es darum, die Bereinigung des Kollokationspla-

nes voranzutreiben und die bestrittenen Ansprüche gegen die ehemaligen Or-

gane und die Chubb durchzusetzen. 

Wir werden Sie über den Fortschritt des Liquidationsverfahrens weiterhin laufend orien-

tieren. 

Mit freundlichen Grüssen 

Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation 
Die Liquidatoren: 

Brigitte Umbach-Spahn Karl Wüthrich 

 

Anhänge: – Liquidationsstatus der Bank Hottinger per 31. Dezember 2020 
– Übersicht über den Stand des Kollokationsverfahrens 
– Verfügung der FINMA vom 8. Mai 2017 

 



Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation

Status per 31. Dezember 2020

AKTIVEN

Barschaft -                  

Kasse Zürich -                Kasse aufgelöst

Guthaben gegenüber Banken 72’765’792    

Postfinance 55’807           

UBS AG 7’126             

Zürcher Kantonalbank (Konkursmasse) 14’907’870     

Lombard Odier 57’794’989     

Euroclear -                

Wertschriften und Beteiligungen -                 

Forderungen gegenüber Bankkunden 3’428’332      

Übrige Forderungen 93’014           

Rückerstattung Mehrwertsteuern 89’014           

Gerichtskaution 4’000             

Verrechnungsteuer -                

Diverse Forderungen -                

Anfechtungsansprüche -                Verzicht

Verantwortlichkeitsansprüche p.m.

Grundstücke -                 

Bewegliche Sachen -                 

Mobiliar Genf -                Verkauft

Mobiliar Zürich -                Verkauft

Mobiliar Archiv Zürich -                Verkauft

Fahrzeug Mercedes -                Verkauft

TOTAL  AKTIVEN 76’287’138    

PASSIVEN

Massenschulden

Massekreditoren (Steuerrückbehalte und Passive Abgrenzungen) 20’770             

Forderungen Bankkunden (nach Konkurseröffnung) 3’908’307        

Rückstellung für Forderungen gegenüber Bankkunden (Kreditrisiken) 2’570’000        

Rückstellung Forderung O. Ltd. (USD 55'160'396) 48’756’274       

Rückstellung für 1. Abschlagszahlung 5’761’994        

Rückstellung für 2. Abschlagszahlung 1’586’633        

Rückstellung Negativzinsen 400’000           

Rückstellung Honorar Liquidatoren 1’000’000        

Rückstellung übrige Liquidationskosten 600’000           

Total Massenschulden 64’603’978    

TOTAL AKTIVEN VERFÜGBAR 11’683’160    

31. Dezember 2020

CHF
Bemerkungen

Küsnacht, 06.04.2021 WuK
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